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HWH vgab Ruft Empfängnis un sı1e gebar einen Sohn (Rut 4,13)
Zur Interpretation der Rut-Erzählung

Davıd Volgger, Rom

Problemskizze
Das uch KRut gılt als Meısterwerk hebräischer Erzählkunst. Dıie Sorgfalt lıterarıscher
Gestaltung jedem Interpreten dieser kurzen Novelle auf. Beziıieht sıch jedoch die
Untersuchung auf dıe rechtlıchen Verhältnisse., die durch die Oberfläche dieser
Erzählung 1UT Vapc und unpräzıse schimmern, bedarf manchmal eines komplexen
Erklärungsaufwandes, diese schlichte Erzählung 1Im Kontext althebräischer DZW.
altorientalıscher Rechtsvorstellungen plausıbel machen. Es drängt sıch daher ıne
Beurteijulung des Verhältnisses Von Erzählkunst und Rechtslage bezüglıch des Buches
Rut auf. Die vorliıegende Untersuchung möchte beıde Komponenten der Textwelt ‘Rut'
beachten, WAas 1mM konkreten Forschungszusammenhang bedeutet, der Klärung der
Rechtslage des Buches Rut verstärkt Bedeutung 1im Kontext des Erzählprozesses
schenken. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Vermutung, daß der uftfor VOoNn

Rut nıcht bloß eın exzellenter Erzähler, sondern SCHAUSO eın profunder Kenner
israelıtischer Rechtsbräuche ist
Miıt dieser Voraussetzung soll gleich die Dıskussion den problematıschen ers 4,5
eröffnet werden.! Zunächst ist unklar, welches Obyjekt, implızıt oder explizıt, das Verb
anyly besitzt. Sollte das Objekt Rut se1n, muß die Bedeutung des Verbs gnh in diesem
Kontext geklärt werden, denn kann nıcht ohne welıteres VO! Kauf uts 1mM Kontext
einer Heırat gesprochen werden. Auch die onstruktion gnh mıt dem Objekt,
eingeleitet VOon der Präpositionalphrase m' t, noch der Klärung /Zudem ist die
Lesung des Verbs anyty keineswegs klar Soll mıt Ketib ıne Ps. 5g der mıt Vere
iıne Ps. 52 gelesen werden.
kın 1C. auft die frühen Interpretationstradıtionen Jargum?®, E und Vg machen
folgende Schlüsse wahrscheinlich: IDERN argum miıt der Textfolge WITL yd“ drwt legt
dıe Beachtung der emantık der Präposıtion bzw. nahe: i  von der Hand der
Rut Damıt kann Rut kaum als Objekt des Verbs GanyLy interpretiert werden.} emge-
genüber scheinen die Interpretationen E und Vg einen anderen Weg eingeschlagen

haben / war beachtet 1LLXX4 zunächst die Präposition S  von , indem sS1e lest DAra

Vgl Bush, Ruth, Esther, WRC 9, Waco, JTexas 1996, PESiT:
Vgl azu Manns, F., Le Targum de Ruth Ms Trbınaltı E 44 (1994) 253-290; ZU] Vers 4,5 sıehe
270f.
Das argum scheint jedoch diese Passage Im Kontext einer Levıratsheirat verstehen, wodurch Rut als
Objekt des Erwerbs auftritt; vgl Manns, Le JTargum de Ruth. 270f.
Zur L X X-Version VONN Rut vgl Bons, E Die Septuaginta-Version des Buches Rut, 42 (1998) 202-224;
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Routh fes MöOöabitidos gZunaikos fOU tethnekotos von Rut, der moabıtischen Frau
des Verstorbenen’, fügt diese Phrase syntaktısc. jedoch In die Infinıtiıyvkonstruktion
( am Jag des Kaufens deierseits ) eın und nımmt im Matrıxsatz diese Phrase mıiıt dem
Pronomen auten wlıeder auf. Dadurch ist uth zweiıfellos Objekt des Kaufes’. Als
Subjekt wiırd ıne Ps genannt, handelt sıch dabe1 den ersten LÖSer. XX ze1gt
gegenüber dem hebr ext ıne zusätzliche Interpretation d] deren Gehalt erst noch
ermuitteln ist
Vg sıgnalısiert demgegenüber einen weıteren Interpretationsschritt. Die hebr. Phrase
aus der and Noomis’ verliert in Vg Spezifizlierung, WEeNN NUTr mehr VOoNn MANU

mulieris dıe ede ist uch die hebr. Phrase von Rut, die in 1 X  > och mıt dieser
Präposition In der Infinıtiıvkonstruktion ste wiırd in Vg sofort unter Transformatıon
in Objektsphrase ohne Präposition 1ın den Matrıxsatz integriert. Vg hest somuit uth
GQUOQUÜUE Moabitidem QUAE Or defuncti fult debes accıpere. Auch Vg stellt dem-
nach eiınen Interpretationsversuch des hebr. lextes dar, der keineswegs VOoON vornhereın
schon den orzug verdient. Freıilich geben uch die hebr. Handschriften die Empfeh-
lung, ähnlıch WIE . E  >< und Vg lesen. Dennoch scheinen wWwWel1 Gründe dıese
Deutung sprechen: S> Die Präposıtion in wmi t muß beachtet werden. (2) Die
Lesung der PS, 5g anyty bleıbt immer noch die große Herausforderung für das Ver-
ständnıs diese Verses.
Zum Abschluß dieser ersten Sondierung der Problematik Vers 4,5 muß nach dem
Motiıv gefragt werden, WarUulll die Interpreten azu kamen, diesen exft und
verstehen. hne /weiıfel stehen 1im Hıntergrund d vorgefaßte Konzepte, dıe das
Verständnıis des Inhalts dieses Verses bestimmten. Der Personenwechse]l in der Verbal-
form äßt sich wohl leichtesten dadurch erklären, daß die Pflıcht des ersten LÖSers,
das Feld VO  —_ Noomıi1 (und Rut”?) kaufen, mıt der Pfliıcht desselben LÖsers verbunden
wurde, Rut "kaufen‘. 1e6S5 Jedoch den Rechtsbräuchen damalıger eıt entsprach,
bedürfte eiıner ausführlıchen Untersuchung. Daß diese Verbindung für den Textverlauf
VOoNn Rut 1,1-4,5 zwingend wäre, darf bezweiıftelt werden. Es empfiehlt sıch daher, die
Rechtshintergründe dieses Verses SCNAUCT analysıeren. Zunächst spielt das Verb
gnh "kaufen’ auf den sachrechtlichen Bereich Fıgentum bzw. das Rechtsgeschäft
Kauf Verkauf”‘ Sodann ist In diesem Vers VOoO Famıilienrecht 'Heırat‘ die ede
Schließlich weiıst dıe Phrase 7 nhltw auf seinem rbe auf das Erbrecht. Diese dre1ı
Rechtsbereıiche , Sachenrecht E1gentum’ bZw. Rechtsgeschäft Kauf Verkauf”,
Famıliıenrecht Heırat‘ und FErbrecht sollen im folgenden derart vorgestellt
werden, daß hre Bedeutung für dıie Erzählung Rut IS plausıbel wıird

Sachenrecht Fiıgentum' bzw. Rechtsgeschäft Kauf Verkauf”

Miıt dem Kauf des Feldes Efrons in Machpela beı Mamre erwiıirbt Abraham das erste
Stück gelobtes Land (Gen 23,1-20) Das Objekt des Kaufs ist eın Feld, inklusıve der
Bäume und der Bestattungshöhle für Sara Der Wert des Feldes wird mıt 400 Sıilber-
stücken angegeben. Die Kontrahenten des Kaufs sınd der Hethıiıter FKiron und der in



Mamre fremde Abraham Das Kaufgeschäft geschah VOTL qualifizierten hethitischen
Zeugen, die 7U lor der Stadt Zutriıtt hatten (Gen 23.10.18): {)as Feld scheımnt keiner
sekundären Belastung durch den ursprünglichen Besıtzer unterliegen. er E1gen-
tümerwechse]l ist demnach ırreversıbel. Bedenkt INan, daß generell der Verkauf Von
einheimischen rund und Boden gegenüber Fremden VOoNn Jeher restriktiv gehandhabt
wurde, euchtet dıe lange Verhandlungsszene In Gen= eın.>
Gegenüber diesem Kaufgeschäft, in dem der Wechsel des K1ıgentümers ırreversıbel
weıist ILLEeV 25,23-28 ıne Konzeption des E1gentums VON rund und Boden 1im gelobten
and auf, das der restriktiven Kaufmöglıchkeıit durch "Iremde‘ Menschen Rechnung
traägt Dieses and soll nıcht endgültig verkauft werden. Höchstens Jahre kann das
and im Besıtz eines ‘fremden’ iinanzkräftigen Menschen bleiben. Spätestens 1mM
Jobeljahr sollen die ursprünglıchen, durch OS die Israelıten fixierten
Besitzansprüche wieder hergestellt werden. Damıt ist VOIN vornhereıin klar, daß der
Verkauf des Feldes’ keın iırreversibles, sondern eın edingtles Geschäft ist olge
dieser Konzeption wiırd se1n, daß sıch der Wert des Feldes der abschätzbaren
Fruchtmenge P Jahr und der noch ausstehenden Jahre HIS ZU fixierten obel)j
bemessen wırd Diesbezüglich wird deutlıch, daß das Rechtsgeschäft "Verkauf des
Feldes’ nıcht einen Verkauf 1im eigentlichen Sınn des Wortes darstellt. Es kommt
keinem E1gentümerwechsel, wird lediglich einem außenstehenden das Recht einge-
raäumt, durch Bezahlung den Fruchtertrag (usus fructus)® für sıch beanspruchen
können. Das stärkere Recht rund und Boden bleibt letztlich in der Hand des
Israelıten.
In diesem /usammenhang werden wWel Möglıchkeıiten eingeräumt, den Anspruch auf
Fruchtgenuß schon VOT dieser Frist wlieder dem ursprünglıchen Besıtzer zuzuführen.
Entweder kann dieser selbst, oder eın Goel Adus seiner Verwandtschaft das nötıge
Geld für den Rückkauf der Dienstbarkeit des Fruchtgenußrechts aufbringen. nsofern
gewinnt der Kaufvertrag‘ ine zweıfache zeıitliche Dımensıion: Zunächst muß der
Erwerber der Dienstbarkeit als Preis die maxımale Ausschöpfung des Fruchtgenusses,

bis ZU) Ende der Jobelperiode, dem Verkäufer vorstrecken. /Zum anderen kann
auf dieses Recht jeder eıt durch dıe Bezahlung der entsprechenden Summe
bezogen auf den Fruchtgenuß der verbleibenden S bıs ZU) Jobeljahr verzichtet
werden, ohne den ursprünglıchen Vertragswillen beider Partner verletzten.
Für die Analyse Von KRut ist dıe des oe] Von besonderem Interesse. Dieser oe]l
muß erstens finanzkräftig und zweıtens eın Verwandter des verarmten Israelıten‘ se1in.
Wırd ın 2’ 03S als Grundbesitzer’ gekennzeichnet, erscheınt in 258 als Herr
über mehrere Knechte und Mägde, die auf seinem Feld arbeıten. Sein Reichtum
kommt auch in seinen großzügıgen Gaben Rut (ZLE 3 43) ZU Ausdruck. Boas
scheint auch dıe Möglıchkeıt besessen aben. iıne Versammlung 1mM POr einzube-

Vgl dazu Westbrook, K Property and the Famıly in 1DIl1Ca: Law, — 13 1e 1991, P
7u einer ersten begrrI  iıchen Durchdringung der rage von Eıgentum und Nutznießungsrecht Im Judentum
vgl z.B Falk, eCEV W., Eigentum Judentum, IRE 9, Berlin, New York 1982, 408



rufen (4,2) Bezüglıch der Verwandtschaftsbeziehung geht dUus 4,5 und 4.10 hervor,
daß 03a7 sıch mıt dem ersten LÖSser als Bruder des Elıimelech sıeht.
wobe!l nıcht dıirekt der leibliche Bruder damıt gemeınt sein muß Noomiı S1e in 0a7
einen Bekannten‘ (my/wd“ Z dus der SIıppe Elımelechs DZW einen nahen‘
(grwb Z20) Die Verwandtschaftsbeziehung scheint gegenüber Flımelech in direkter
|.ınıe bestehen, Noomı1ı gegenüber UTr insofern, als S1eE Frau Elımelches ıst bzw. WAarL.
Ist Lev ZSSZ5 bezüglıch des Verwandtschaftsgrades des oel noch unspeziılfısch,
scheint LLEeVvV 25,49, in dessen Kontext V ON der Auslösung‘ einer Arbeıtskraft die ede
ist. ıne Reihenfolge der in Frage kommenden oel anzudeuten: /Zunächst se1in Onkel.
dann der Sohn seines Onkels, schließlich SONS eın Verwandter dUus seiner Sıppe./
uch im uch Kut wiırd VON einer Reihenfolge des oel gesprochen. Noom1 e1ß
Z,Wäl, daß Boaz 11UT eıner der oe] ist ( er (Boaz) ist VON uUuNnNseTrTeM oel 2,20) Boaz
g1ibt ber Rut erkennen, daß selbst lediglich der zweiıte oe]l ist Fın
anderer oe] hat ıhm gegenüber das Vorrecht bzw als erstier dıe Pflıcht. als oe]
agıeren ( ’ IDie Reihenfolge des oe] hegt dabe!1 nach Aussage 0a7 In der
größeren ähe des Verwandtschaftsgrades begründet. Von er könnte [11all ück-
schlüsse auf den unterschiedlichen Verwandtschaftsgrad VON oe]l und 03aS als oe]

Elımelech zıiehen. Für das Jextverständnıs ist 1e$s jedoch weiıter nıcht Von RBedeu-
tung.
Die bisherigen Überlegungen müuüssen och auf das Rechtsgeschäft "Verkauf auf‘
angewandt werden., Von dem in Kut 4,3-5 dıe ede ist Dieses Rechtsgeschäft wırd als
' gekennzeichnet ( < Vom W ortstamm (g.7 äßt sıch dıe Beziehung ZU oel
(g.7 zıehen:; die Geullah ist das Rechtsgeschäft, dem der oel beteiligt ist Bedenkt
[an och zusätzlıch, daß der oe]l 1Im Interesse für einen Verwandten Rechtsgeschäfte
erledigt, sınd folgende dre1ı Parteien in das Rechtsgeschäft VON Rut 4,3-5 involvıert:
Der Goel, se1 der erste der der zweıte (Boas), Noomı1ı und ıne drıtte Parte1, die
einen Anspruch ber das Feld Elımelechs ausübt. Freılich ist dieser dritte in der
Erzählung Kut 4,3-5 nıcht direkt genannt. uch VON einem Verkauf des Feldes durch
Elımelech, bevor Bethlehem verlassen hat, weıiß die Erzählung Rut nıchts.
Vıelmehr handelt sıch be1 diıesem Rechtsgeschäft ıne rechtliche Konstruktion .

Vgl dazu Westbrook, Property, LSf.
Fechter, Die Famıilıe In der Nachexilszeit. Untersuchungen ZUTr Bedeutung der Verwandtschaft In DC-
wählten JTexten des en J estaments, BZAW 264, Berlıin, New York 1998, 70-275) zählt ZU  3 Geullah-Ver-
fahren Oolgende vier Elemente: l Hierarchie der Goelım: Bedingungen eines Ööffentlich bezeugten K auf-
vertrages; Einschlufß der Wiıtwe in den Kauf (verbundener Vertrag); Prinzip der freiwilliıgen Selbstver-
pflichtung 270). Jedoch wiırd mehr oder weniger schon VO! Anfang Geullah und Leviırat 11-
esehen 258-265.274), Wädas einer Klärung des rechtlichen Hıntergrunds In Rut nıcht förderlich ıst. Bush
u zl erkennt in der Sekundärliteratur Zwel Erklärungsmodelle für dıe Transaktıon, dıe ‚0AS In Kut
4,3-5a vorschlägt, das Modell des Ablösungs- bZzw. Rückkaufsrechtes ('redemption‘) und das Modell des
Vorkaufsrechtes ( pre-emption ). Er favorisiert €1 erstere LÖSUNg!: Noom1i, dıe das Ususfructusrecht des
Feldes imelches besitze, habe das eC| dieses VO! derzeıtigen 'Besıtzer‘ zurückzukaufen. Dieses ecC|
wolle Noomıi dem nächsten Verwandten Elımelches übertragen, da sıe als Tau kaum Eıgentümerin des Feldes
seIn kann und auch keıin Geld habe, das Feld zurückzukaufen 2}33 “raglıc! bleıbt allerdings, WaTrTum dıe
Frau Elımelches für die Beanspruchung des Feldes Elımeleches dem jetziıgen Benützer ezahlen sollte, WEeNNn
nıcht klar ist, ob dieses Feld jemals auch preislich nach Ususfructuserträgen berechnet verkauft wurde.



Der Effekt derselben besteht darın, den oe]l Uurc sein Geullah-Geschäft ‚Wal als
ansprechbare und verantwortliche Rechtsperson bezüglıch des Feldes Elımelechs fest-
zulegen. Dennoch ist der oel nıcht schon Jag des "Kaufes’ tatsächliıcher und end-
gültiger E1ıgentümer des Feldes Von Elımelech. rst mıt dem Ableben der Wıtwe
Noomıi würde das Feld in das E1gentum des oel übergehen. Das bedeutet aber nıcht
zugleıch, daß Noomıiı bis dahın vollverantwortliche Eigentümerin ist
Noom1i wird in diesem /Zusammenhang als geschäftstüchtige Person gekenn-
zeichnet. S1e kann als Verkäuferin’ auftreten. Dennoch wiırd S1e nıcht als eigentums-
fähıg erachtet, S1e bedarf eines verwandten Tutors, der als verantwortliche Rechts-
CrSsSonN freilich bedingt auftritt.9 Als erste Aufgabe käme diesem Iutor £) das Feld
Elımelechs., ob während der Abwesenheit der Famıiılıe Elımelechs benutzt oder nıcht,
wieder dem Gebrauch zugunsten Noomıis zuzuführen.
Verbindet INan diese Beobachtungen noch mıt den obıgen Ausführungen ZUTN Frucht-
genußrecht, ergibt sıch für Rut 4,31f folgende Rechtsfigur: Die kınderlose Wıtwe
Noom 1, unfähig als vollberechtigte E1gentümerin der Immobilie VOoNn Elımelechs Feld

agıeren, verkauft‘ das Feld den oel und wiırd dadurch zugleich Nutznießerin
des Feldes ihres verstorbenen Mannes. Sıe ist in ihrem Alter versorgt (vgl 4,15) Der
Goel, der dieses Feld durch eın Geullah-Geschäft kauft”, erwiırbt für sıch selbst
eigentlıch erst mıt dem Ableben der Wıtwe Noom1. Bıs iın trıtt ‚WAaT als männlı-
cher FEıgentümer’ des Feldes in Erscheinung, vertritt 1Im Grunde aber nıcht vielmehr
als die Interessen Noomıis. DIie Belohnung für diese interessensvertretung ist schlıeß-
lıch dıe Einverleibung des Feldes mıt dem Ableben der kınderlosen Wıtwe Noom1. IDie
Pflicht als oe]l für die Wıtwe Noomı1 aufzutreten, enthält diıesbezüglıch auch ıne
lohnende’ Perspektive für den oel
DIie Erzählung Rut E ist jedoch komplexer als die bısherige Analyse. Denn im aus-
halt der Noomı befindet sıch auch noch dessen Schwiegertochter Rut Auch diese ist
im Geullah-Geschäft berücksichtigen, WI1ıe 4,5 ze1gt. Die und Weıse, WwIe dies
Vvon sStatten geht, soll einem späteren Zeıtpunkt dargestellt werden.
Daß jJedoch der Schlüsse]l für das Verständnıiıs VOoNn Rut 4,3-5 1im Verhältnis 03AS und
Rut legt, zeı1gt sıch darın. daß 03S zunächst Rut der Nachlese auf seinem eigenen
Feld teilnehmen 1äßt 7-9), diese Befugnis Oß ausdehnt @; und mıit dem
Geschenk VonNn sechs Maß Gerste ıne prinzıpielle Bereitschaft seinerseits
erkennen g1bt, Rut Nießrecht se1ines Feldes teiılhaben lassen.

Zur Eigentumsfähigkeit der rau Im DZW. im alten Orıient vgl Westbrook, Property, 142-164 Das ist
bezüglich immobilen Eigentum TUN! und Boten) für Frauen äußerst zurückhaltend 1471). Dies ist auch
in den Dokumenten von Elephantine nıcht viel anders: Eıne Tau Nammens Miıbtahiah, die eın Haus VonNn ihrem
Vater en soll, hat ne:; ZU]  = ext vgl Porten, B Jews of Elephantıne and Arameans of yene.
Aramaic JTexts wıth Translatıon, Jersusalem 1984, 8-172 (vgl auch 48-51); ZUfr Heırat bringt
lediglich” mobiles Eıgentum mıit; Text vgl Porten, Jews of Elephantıine, 20-23; jedoch ist beım Ver-
gleich von und Elephantine-Texten beachten, nıcht für jede rechtliche Situation vergleichbare
Texte vorhanden sind:; ZU Bemühen, diıe Texte VOonNn Elefantine denen VON Esr/Neh bezüglich der tellung der
Tau näher bringen vgl z.B EskenazI, Out from the hadows Woman in the Postexiılic Peri0d,
JSOT (1992)Z



Um diese Beziehung zwıschen 03aSs und Rut unier rechtlichen Gesichtspunkt
durchleuchten, bedarf der Kenntnisnahme der Grundlagen des Famıilıenrechtes. im
besonderen des Heıratrechtes.

Famılienrecht ‘Heırat‘

Für iıne kınderlose, Junge Wıtwe welst das uch Rut auf wel Möglıchkeıiten der
weıteren Lebensgestaltung hın Entweder kehrt S1Ee in ihr Elternhaus zurück, NEUu
einen (Gjatten heiraten, WIeEe Orpa (1,9.14), oder S1e bleıibt im aus der
Schwiegermutter und versucht VON dort dus ihr Glück, WIE Rut (L 16 Z21D Rut
lernt beim Ahrenlesen zufällig 0AaS kennen. Dieser ernt S1e€ schätzen. Dıie Ausführung
des Plans Noomıiıs bringt Rut das Heıratsversprechen 03aSs eın Dieses ist jedoch
aQUus wWel (Giründen bemerkenswert. KRut verbindet die Heirat mıt der Funktion 03S als
LÖser. Dieser wıederum akzeptiert diese Blickrichtung und deutet Ss1e als Zeichen von
Hesed (3:10 hSd)a da Rut nıcht irgendeinen Jungen Mann, ob oder reich, nachge-
laufen ist, sondern sich seinen Füßen gelegt hat
Die Rechtssammlungen im kennen eigentlich 1Ur einen Rechtsfall, der mıiıt den
Heıratsumständen des Rutbuches ein1ges gemeinsam hat; handelt sıch dabe!1 den
Casus {JItn 25,5-10.10 Sowohl in Rut als auch in Ditn* geht die Verheira-
tung einer Wıtwe Ansonsten welst Ditn= derart zahlreiche /usatzdetaılangaben
auf, daß dessen Umwandlung in einen narratıven ext nıcht viel gemeın hätte mıt der
Rut-Erzählung. Erstens unterscheiden sıch die Personenkonstellationen: Kut ist ıne
kınderlose Wıtwe., die lediglich einer kınder- und gattenlosen Schwıiegermutter
verbunden ist Die kınderlose Wıtwe VON Ditn 25 S4 hingegen ıst in einen Famıiıhen-
verband integriert, der 1im Schwager eın männlıches Miıtglied enthält /weıtens handelt
Ditn e alleın VO  $ der Heiırat bzw Nıchtheirat des Schwagers miıt der Wıtwe
se1NeEs verstorbenen Bruders. Demgegenüber könnte Rut auch nach Hause in das aus
ihrer Multter gehen bZWw uch andere Männer, dıe nıcht unDdedın als oel auftre-
ten, heiraten. Drittens äßt die Erzählung Rut Da keıiner Stelle erkennen, daß (OEN
unter einer moralıschen Verpflichtung oder Sal unter ‚wang in die Heirat mıt Rut eIn-
gewillı hätte Der Schwager des Rechtsfalls IDtn steht demgegenüber unter

| Zu einem ersten Überblick vgl Westbrook, Property, 69-89 Westbrook ezieht sıch diesbezüglich auch auf
das Buch Rut. Demgegenüber wendet Bush In seinem KOommentar Z.U!  = Buch Rut WBC 9, 1996, 21-227)
den Begriff Leviratsehe lediglich auf Utn 5,5-10 und Gen 38 [)Das Buch Kut ingegen handle Von einer
moralıschen, nıcht rechtlichen Famiılıenverpflichtung des nächsten Verwandten, die Tau eines verstorbenen
Verwandten heiraten und für den Verstorbenen achkommen ZEUSCNH 22FE Der Unterschie:
zwıschen moralıscher und rec  lıcher Verpflichtung euchtet mir TOLZ des Hınweises auf dıie öffentliche Stig-
matisierung beı Verweigerung der Leviratsehe Dtn 25,8f) nıcht en Sınd ora und eC| in antıken
Kulturen derart präzıs unterscheiden? Ist dıe Eheschließung in Rut freiwillıg, kann sı1e auch nıcht
sekundär als Pflicht interpretiert werden. [DDavon unterscheiden ist der Effekt dieser freiwillig einge-

Ehe (zwischen ‚0AaS und Kut). Dieser leicht tatsächlich dem Zie] der Sollensanspruch
gestellten Eheschließung VON in „5-10 1e noch dıe ausführliche Diskussion zugunsten des Verständ-
nISSES, handle sıch Im Rutbuch eine Leviratsehe, Glow, The Book of Ruth, 1992,



wang und unterliegt be] Verweigerung der Heırat 02 einer öffentlichen “Strafe’

Alleın das 1e] der Heırat in Rut und Ditn- stimmt wiederum übereın: Es geht
die Zeugung eines männlıchen Nachkommen (Ditn 296 Kut der den

Namen des Verstorbenen weıterführen soll Diesem 1e] entspricht aber ohl jede alt-
testamentlıiıche Ehe Deswegen gılt Kınderlosigkeıt innerhalb einer Verbindung VOoNn
Mannn und Frau als schwerwiegende negatıve Belastung. Freılich wiırd in Ditn 22,13-29
indırekt besonderes Augenmerk darauf gelegt, daß das Kınd AUus eiıner Ööffentlich
erkennbaren Verbindung Von Mann und Frau, und nıcht AUS vorehelichen der außer-
ehelıchen Beziıehungen, Stammt Demgegenüber stellt in- und Rut ıne
Besonderheit dar Der Sohn wiıird nıcht den Namen:‘ se1INes leiblıchen Vaters, sondern
den Namen: des Mannes fortführen, mıt dem seine er VOT dessen 1od verheiratet

Der Girund dafür 1egt 1im Recht dieses Sohnes, das rbe des verstorbenen (Gatten
seiner Mutter anzutreten DIe Heirat kann demzufolge noch nıcht direkt einen
NSpruc| auf den Besıtz des verstorbenen (Gjatten begründen. rst eın männlıcher
Nachkomme dUus der ucn Bezıehung egründet für diesen einen Anspruch auf das
(Gjut des Verstorbenen So erfolgt auch erst mıt der Geburt des Sohnes Obed dus der
Verbindung Rut und 03aSs die Bestätigung., daß Noomı einen oel gefunden hat (4,13-
p5) Die Rechtsfigur, die in Rut D 1im Hıntergrund der Erzählung steht, kommt TST
mıt diıesem Faktum der Geburt Obeds seiner realisıerten Vollgestalt.
Um die Bedeutung des Erbrechts 1mM uch Rut beurteılen, soll der olgende
Abschnuiıtt Einsıcht in dıesen Themenbereich geben.

Eirbrecht

Die Gesetzessammlungen des beschäftigen sıch nıe mıt der umfassenden und alle
möglichen Fälle regelnden Gesetzgebung bezüglıch des Erbrechts. Meıist werden
bestimmte problematısche Fälle in einem Rechtssatz Oder einer Erzählung Von Prozeli-
lösungen festgehalten.!! Im Normalfall geht das immobiıle rbe auf den Sohn DZW.
die Söhne des ater famıiılıas über. Zeıtpunkt der Übergabe ist spätestens der Tod VOoN

Vater und Mutter Das Frbe kann aber auch schon früher zunächst 1Ur teilweıise
übergeben werden Tob 8,21) Dadurch wird der Erbvorgang teilweıse einem zeıt-
ıch auseinandergezogenem Rechtsgeschäft.
Von besonderem Interesse ist, ob Frauen, konkret, Töchter rbfähig Sind. Num
und* g1bt darauf eine Antwort, die mıt Hılfe des konkreten Falles der Töchter
Zelofhads formulıert wird. Zelofhad dUu> dem amm Manasse verstarb ohne Söhne
Seine Töchter appelıeren Mose., möge ihnen den Girund und Boden zuteılen, der
ihrem Vater Zelofhad be1i der Landzuweısung zugestanden wäre. Als Girund geben S1e
an, daß adurch der Name Zelofhads erhalten bleibe (Num 27,4) Mose wendet sıch
mıt dieser Anfrage und bekommt ZUTr Antwort, WwWIe die Erbfolge auszusehen
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habe Wenn keine Söhne da sınd, ist der Frbbesıitz dıe TÖöchter übertragen.
Fehlen auch dıese, kommen als nächste cdie Brüder des Frblassers dran: als nächste dıe
Brüder seines Vaters, schließlich der nächste Verwandte, der sıch in der Sıppe ausfin-
dıg machen äßt 27,8-11) Die Reihenfolge ist Danz auf die Männer der Verwandt-
schaftslınıe des FErblassers konzentriert, mıt Ausnahme der TÖöchter als möglıche
Frben Iiese 'frauliche‘ Erbfolge wırd in Num noch zusätzlich bestimmt. Die
Frauen Zelofhads dürfen UT Männer AdUus ihrem amm heıraten, daß das rbe nıcht

einen fremden amm übergeht. IJer möglıche endgültige Übergang des Erbes al

einen iremden Stamm, in dem ıne JT ochter eloiIhnads einheiratet, wırd mıt dem Jobel-
Jahr angegeben Nach Lev DEr müßte eın el den Verlust des |Landes ine
‘ Iremde‘ Einheit verhindern. In Num ann jJedoch eın oe] auftreten, da dieser
nıcht V ON außen in einen bestehenden Heıratsvertrag mıt Erbfolgeimplıkationen ein-

Es muß daher schon direktgreifen kann In den Heıratsvertrag ıne
Gültigkeitsbedingung‘ miteingeflochten werden, den Verlust VON Grund und
Boden einen 'Iremden‘ amm verhindern. Die T öchter Zelofhads können 1so
11UT einen Mann Aus ihrem Stamm gültıg heıiraten. Sıie eıisten dieser Bedingung auch
Folge ‚10-12
Es bleibt noch iragen, ob dıie Töchter Zelofhads tatsächliıch als Erben mıiıt allen
Vollmächten Jemals aufgetreten sınd Für diese Fragestellung muß die Posıtionierung
VON Num und in der Erzählanlage des Pentateuch beachtet werden. In Num
sınd die Stämme Israels noch In Erwartung der Loszuteijlung für die einzelnen Sıppen.
Lediglıch die prinzıpielle Beachtung VOoN {TÖöchtern In der Erbfolge wird festgeschrıe-
ben, freılıch unter der Bedingung, dal} keine männlıchen Nachkommen da sıind Bıs der
Leser Num gelangt, hat bereıts VOon der Zuteijlung des Ostjordanlandes
dıe ne achırs, denen Zelofhad gerechnet wiıird Num 26,28-34:; ZE13: erfahren
32391 vgl noch Dtn SS Jos 13.29-31). Num 36,2 o1bt ber erkennen. daß das
Problem mMıt den Töchtern /Zelofhads TST im Z/uge der Loszuteijlung der Landesanteıle
aufgetreten und sofort eiıner LÖsung durch Mose und den führenden Oberhäuptern
sraels zugeführt worden ist Demnach ıst davon auszugehen, daß dıe Töchter Zelof-
hads keinem Zeitpunkt Landbesitzer ugleic mıt ihrem Recht auf Land-
besıtz wurden S1IE unter die Vormundschaft der Sıppe ihres Vaters geste
Die Beziehung der Rechtslage der { Ööchter Zelofhads Noomı1 und Rut ist demnach
folgendermaßen: ährend Noom1ı ıne alte, kınderlose Wıtwe, fähıg ZUIN Geullah-
Geschäft bezüglıch des Feldes ihres verstorbenen (jJatten FElımelech lst, sınd dıe Öch-
ter eioiIhads kınderlose Frauen im heıratsfähigen Alter, fähıg den Erbanspruch ihres
verstorbenen Vaters geltend machen. Die Rechtsfähigkeit bezüglıch eıner ImmohbIi-
ıe verbindet Noom1 und die Töchter Zelofhads. och el Parteien unterstehen einer

Je verschıiedenen Vormundschaft:; Noomıi ist in ihrem Rechtsanspruch unter die
Vormundschaft ihres Goel, die Töchter Zelofhads unter die ihrer Sippenmitglieder,
VONn denen einer der zukünftige Mann sein muß 1bt beı den möglıchen oe] ıne
bestimmte Reıihenfolge, ausgehend VO nächsten Verwandten Elımelechs, sınd dıe



1 öchter Zelofhads vollkommen ire1. einen Mannn dus ihrer Verwandtschaft wählen
(Num 35,6)
Anders der Vergleıch zwıschen Kut und den 1 Ööchtern Zelofhads 4aUus Rut ist w1e
diese fre1, ihren künftigen Mann wählen (Rut 3:10) Da Rut aber iıne Moabiterin
ist, kann die Wahl ihres künftigen Gatten nıcht auf einen Mann N ‘“ ihrem'’ Stamm
fallen. Rut ist bzw. Walr War fre1, WwIe ihre Schwester Urpa einen Moabiıter als Mannn

suchen (Rut Damıt wäre Ss1e aber automatısch außerhalb eines
Erbanspruches’ in Israel, bzw. 1m Hause Elımelechs. Dasselbe gılt, WEeNnNn Rut einen
Jungen Schnitter VOon den Arbeıtern Elıiımelches heiraten würde. Rut kann also in
der Sıppenlinie Noomis L11UTr bleiben, WEn S1E sıch einen Gatten AdUs den oel Noomıis
sucht (Rut 3) rst dann kann dieser oel zugleich auch für Rut in der Sıppenlıinie
Noomıis oe] werden (Rut S43 In der Wahl des Goel, VON denen mehrere möglı-
che Kandıdaten g1bt (Rut 2,20), bleıbt Rut freiliıch wıederum fre1. Warum eın Goel
kaum mıt Noomı1ı eın Geullah-Geschäft machen wird, WenNnn Rut eınen anderen möglı-
hen oe] heiraten wird, muß noch weiıter unten erklärt werden.
Die Rechtsfiguren, die Rut und dıe Töchter Zelofhads betreffen, gehen beide darın
überein, daß erst die Geburt eines männlıchen Nachkommen die Motivatıon für den
Kechtsanspruch rechtfertigt. Der Tatbestand, die Erzählung des rechtsrelevanten Sach-
verhalts, erstreckt sıch somıt bis ZUT Geburt bzw nachweisbaren Ex1istenz eines männ-
lıchen Nachkommen dUus einer spezıfizıerten Verbindung. rst mıt diesem Tatbestand
kann dıie Rechtsfolge, die Kontinuation des Namens des Verstorbenen und damıiıt die
Erbfolge in diesem Sohn, verbunden werden. ährend ın Num ZE36 die beschützte’
Erbübertragung VO]  — Zelofhad auf seinen Enkel ber seine Töchter VONn Tatten geht,
geht das rbe Elımelechs auf den rechtsfähigen Sohn seiner Schwiegertochter über.
Rut ist das zentrale Verbindungsglied zwiıischen dem Namen des verstorbenen Elıme-
ech und ihrem Sohn bed Dieser ist hingegen das 1e] der Erzählung des Buches Rut
Die zahlreichen Beobachtungen den Rechtsbereichen Eıgentum bZzw. Rechts-
geschäft von auf bzw Verkauf”, Famıiılhienrecht Heirat’ und "Erbrecht’ sollen iIm
folgenden im Z/Zusammenhang auf dıe Erzählung Rut angewandt werden, dıe
Bedeutung des Verses 4’ erhellen.

Rut 45 und se1in rechtlicher Hıntergrund
Die Bestimmung des Erbes ist mıt den Übergängen in der Familienstruktur durch
Geburt, 10od oder Heiırat verbunden. Wiıe dıie Aufteilung des Erbes schließlich atsäch-
iıch ausschaut, ist ıne andere Frage Das uch Rut kennt 11 diıese Wechselfälle im
Leben einer Famıhe: Die Heirat der beıden Söhne Elımelechs mıt den Moabiterinnen
Orpa und Rut: der Tod Elımelechs und seiner beiıden Öhne: dıe geplante und erfolgte
Heırat uts mıt Boas, zuletzt die Geburt dQus der Verbindung Rut und 03aSs Die
Erbmasse bäuerlicher Strukturen kann natürlıch 1im Laufe eines Lebens z.B durch
Fruchtgewinn, Zukauf bzw. rbe eines Feldes anwachsen bzw durch Hungersnöte,
Erbvorgänge USW. abnehmen. Auffallend ist dabe!l, daß etztere Komponente im uch



Rut aum ıne Rolle spielt. Es wird Wr VOR einem Geullah-Geschäft gesprochen.
Wıe dieses Geschäft T vorzustellen ist, wırd Sal nıcht erwähnt DIie hebr Bezeich-
HUNSCH mkr (4,3) und gnn (4,4.5[2x1.8.9.10) mussen dabe!] freilich 1mM Kontext dieses
Geullah-Geschäftes interpretiert werden.!? Da nach obiger Interpretation der oel
durch sein Geullah-Geschäft utor Noomıis wırd und dadurch ihr den Fruchtgenuß des
Feldes Elımelechs siıchert. können dıe hebr Verben mkr und gnh lediglich den Wech-
ce] der handelnden Personen, VOon Noomıi bzw Elımelech ZUnN Goel, anzeıgen. Der
echsel des K1ıgentümers des Feldes ist jJedoch L1UT insofern vollzogen, als sıch die
Umstände VO Zeıtpunkt des Geullah-Geschäfts bıs ZU 10d der Wıtwe Noom1i nıcht
ändern. In 45 wırd jedoch ıne Änderung dieser Sıtuation genannt, dıe mıt Rut in
/usammenhang steht Bevor darauf SCHAUCT eingegangen wird, muß noch geklärt
werden, welchen Rechtsgegenstand in 4 219 ogeht.
Die Szene 4,1-12 spielt lor VOT ehn Altesten und och anderen Zuhörern. Die
wWel Kontrahenten des Rechtstalles Sind der ach dem Verwandtschaftsgrad erste oe]
und Boas, der zweite oel 1e] der Rechtsverhandlung ist der Transftfer des ecnhtsan-
spruches auf das Geullah-Geschäft für Noomı VOMN ersten oel auf den zweıten. dal
erster für alle /Zukunft dieses Recht nıcht mehr geltend mac! Gelingt der Transfer
tatsächlıch, sollen 168 dıe Altesten im OT für die Rechtsgemeinschaft, die beide oel
umfaßt, jeder eıt bezeugen. Für dıe Rechtsverhandlung muß natürlıch Boas, der
dieses 1e] erfolgt, den ersten oe] und die Altesten 1im J1or zusammenrufen. Er ist
auch, der ine plausıble und stichhaltıge Argumentatıon für diesen Rechtstransfer dem
ersten oel darlegen muß, daß dieser dem I ransfter Ööffentlich zustimmen ann
Die Argumentationsstruktur läuft dabe1ı in WEel Phasen ab Die erste umfaßt die Verse
A3$. Das Ergebnis ist für Roas negatıv. Der erste LÖSser wıll V OIl seinem Recht auf eın
Geullah-Geschäft mıt Noom1 Gebrauch machen. Von besonderem Interesse ist dabe!]
die Gestaltung der Boas-Rede. Er präsentiert einen ersten Juristisch relevanten Sach-
verhalt in Form eines Rechtssatzes: Als Tatbestand wird die Bereıitschaft (bzw Not-
wendigkeıt) Noomıis 7U Geullah-Geschäft und die einzuhaltende Goelreihenfolge
präsentiert. ! Als Rechtsfolge wiırd die öffentliche Wırksamkeit des Geullah-Geschäfts
zwischen Noom1 und dem Goel konstatiert. Freilich welst 0AaSs schon ın dieser ersten
Runde auf die Möglıchkeıit bzw. den Wunsch hın. daß selbst, sollte der erste oel
VoNnNn seinem ec nıcht Gebrauch machen, das Geullah-Geschäft eingehen wolle
och diese erste un geht negatıv für 03aSs dUus.
rst Schluß der zweıten Argumentationsphase hat 03aS se1ın 1e]1 erreicht. Der erste
oe] verzichtet auf se1in Recht, und 03aSs darf sıch als öffentlich anerkannter Goel in

| Ahnlich Bush, Kuth, 202-204.214
Geht INan davon dUu>, daß 0AaS in 4,3 seinem Kontrahenten den Rechtstatbestand in Form eines Rechtssatzes
formuliert, wird die Pertfekt-Form mkrh verständlich. ‚0aS präsentiert 0AS den für ıhn relevanten Rechtstat-
estand als Tatsache mıt perfektiven Aspekt: Noomı hat hre Bereitscha: ZU]  = Verkauf” Dereıts signalısıert.
Die andere Seıite des eSC|  S, die Rechtsfolge, esteht Im Kauf‘ UrC| den Goel |)as gesamte Rechts-
geschäft ist erfekt, WENN die Partei, die das Verkaufsangebot ergeht, eingewillıgt hat. Zur Dıskussion
dieser erbiorm vgl Bush, Ruth, 202



dieser Angelegenheıit erachten /u iragen bleıbt. mıt welchem entscheıdenden Argu-
ment 03S den Gesinnungswechsel des ersten oe]l herbeiführen konnte 1€eS$ omm
im Vers 4.5 ZUm Ausdruck. Soweiıt INan daus allen möglıchen Interpretationen dieses
Verses herauslesen kann, hat das mıt der Beachtung der Rolle uts in dieser Rechts-
lage tun Kut wurde nämlıch In der ersten Argumentationsphase nıcht thematısıert.
wIeEe unterschiedlich bekannt S1e auch beıden Goels SCWESCH seın INaS. Es geht ber in
4 mehr als dıe bloße Existenz uts
Beachtet [11all die in Punkt gemachten Beobachtungen, dıie ahe legten, die Prä-
posıtıon mMN beachten und die erste Person der Verbform anyty Z} lesen!4 erg1ıbt
sıch für 4,5 folgende Interpretationsmöglıichkeit:
An dem Tag, dem du das Feld AdUus der and Noomıis erworben hast, habe ich ber
VON Rut, der Moabıterın, der Frau des Toten, erworben., den Namen des oten auf
seinem rbe erstehen lassen_.
Daraus ırd deutlıch, dal} 03aS durch seine möglıche Heırat mıt KRut das Geullah-
Geschäft des ersten Goel, der sıch nach dem Ableben Noomıis bZzw uts schon als
küniftiger E1ıgentümer des Feldes Elımelechs wähnt, belasten kann. Diese begıinnt mıt
der Verbindung 03aS und Rut, dem lag, dem der erste oel se1in Geullah-
Geschäft antrıtt!> und kommt mıt der Geburt eines Sohnes, eINEs Enkels Noomis, ZuUur
rechtlıchen Wiırksamkeit: Dieser Sohn wird nämlıch das Feld Elımelechs schlıeßliıch
erben. In dieser Perspektive fällt jede Belohnung‘ für dıe Dienste des Tutors
Noomı1ı und Rut, für die zumındest bıs dessen Heirat oel sein muß, AUus Der
erste oe]l kann 1Ur ablehnen.
Die Lesarten VOonNn LO und Vg gehen hingegen davon quUS, daß 0AaS den ersten LÖSser
auch dazu verpflichtet sıeht, KRut erwerben, ihren en (Gjatten eiınen Namen
erstehen lassen. Sogleich stellt sıch die rage Warum kann der erste oel unter
diesen Umständen das Geullah-Geschäft nıcht eingehen und 03S hingegen schon?
Freılich sınd sıch 03aS und Rut schon "näher‘ gekommen, freilıch hat Rut Boas eın
Heiratsversprechen abgerungen. Beides gılt für die Beziehung Rut und erster oe]
nıcht Aber diese affektive Ebene scheıint in der Antwort des ersten oe] nıcht

gehen Dieser nn die Sache auf den Punkt und g1bt 03aS folgendes verstehen:

Während Beattıe D.R.G., Kethibh and Qere In Ruth IV s ( (1971) 490-494: ders, The Book of Kuth
Fvıdence for Israelıte ega| Practice, (1974), 263{1) und Sasson (J.M, Ruth. Philological Commentary
and Formalıst-Folklorist Interpretation, Baltımore and London 1979 Sheffield “1989), 03.1 9-136) N
Je verschiedenen Gründen die 1.Ps der Verbalform beachten, die Präposition jedoch emendieren. hält
Niccaccı Syntactic nalysıs of Ruth, 45 (1995) FEAOZ2) beıden Textvorgaben des KOonsonanten-
textes fest und interpretiert: 1 IS also from Ruth the Moabiıtess, the widow of the dead, that ere you|
hereby buy ıt Dies entspricht dem obigen Vorschlag.
erselbe ‚eıtpun für Heırat VON 03aSs und Rut bZw. für das Geullah-Geschäft des ersten Goel mit Noomıi
und Rut scheıint für die Argumentatıon Von Bedeutung se1in. Sobald Äämlıich der Goe!l seiınen Geullah-
Vertrag unter Fach und Dach hat, auch In der Bestimmung der Hochzeıit mıiıtreden. Soll das Erbe

eines Kindes VOonNn Kut innerhalb der amılıe des ersten Goel Jeiben, müßte Kut diesen selbst oder
einen seiner ne der eınen seiner Erbberechtigten heıiraten. nsıcher DZW. prekär wird dıe Lage für den
ersten Goel erst dann, WEENN Rut irgend einen anderen Mann heiratet, der nıcht In seiıner TDlınıe steht, und
dieser nichts dagegen machen kann, weıl der evertrag VOoN 03aS und Kut gleichzeıtig mıt dem Geullah-
Geschäft des ersten Goe]l mıt Noomıi und Kut in Kraft trıtt.



Wenn die Dıinge für ihn stehen, WwWIeE 0AS in 4,5 darstellt, ann ist das Geullah-
Geschäft eın Nachteil für se1n Erbe.16 Dasselbe müßte freiliıch dann uch für 0AaSs
gelten, WECeNNn mıt Noomı1ı das Geullah-Geschäft eingeht und Rut seiner Frau
nımmt, dem oten einen Namen erstehen vA lassen. Ist Boas 1Im Hınblick auf se1in
rbe vıiel] großzügiger und unbekümmerter als der erste LÖser”? Freılich erweist sıch
0as Rut gegenüber als zuvorkommend, schenkt ihr Oß sechs Maß Gerste (Rut
3155 1€eS ist jedoch nıcht vergleichbar mıt einem voraussehbaren Verlust des Erbes.
vielleicht [0324 des iımmobiılen Erbes, mıt dem der erste oel gerechnet hatte Zudem
weilist dıe Erzählung des Rutbuches das Irefiftfen V ON Rut und 03S als 'Zufall‘ aUus Der
erste oe] hatte Sar keine Chance, iıne ähnlıiche Großzügigkeıt Rut gegenüber walten

lassen. Es wıll nıcht Sanz einleuchten, der erste oe]l unter gleichen recht-
lıchen Voraussetzungen zurückweicht und Boas hingegen nıcht
Woher rührt ann etztere Interpretation”? Neben der Meınung, musse sıch im Rut-
buch ine Leviıratsheirat handeln. können noch folgende Z7We]l Textabschnitte AUus

dem uch Rut selhst für dieses Verständnis angeführt werden:
(1) Rut 3,13
KRut weılß ‚WaTlT VOoNn Noom1, dal} ihre ‘Aktıon’ auf der Tenne eınen Heiratsantrag ZUT

Folge haben soll Z/Zugleich macht aber 0AS auf seiıne möglıche Goel-Funktion auf-
merksam (5:9) Es bleıbt un  ar, Wäas oel in diıesem Zusammenhang eigentlıch bedeu-
tet, ob diıeser Begriff auf Rut der uch auf Noom1 bezogen werden soll Der Begriff
schweht zwischen Funktionär für das Geullah-Geschäft In dem zunächst und
VOTL allem Noom1 berücksicht: werden muß, und zukünftiger atte, als solcher auch
Verantwortlicher für den Lebensunterhalt uts Ihiese begriffliche Unschärfe bleıibt
auch In 5: 43 bestehen. Wenn dort he1ßt, dal} eın anderer oel VOT Boas orrang
hätte, wird damıt wohl kaum dıe Reihenfolge der möglıchen Ehemänner uts
gemeınt se1n, WENN 0AaSs kurz vorher In 3,.10 andere möglıche Kandıdaten für KRut
genannt hat Rut ist bezüglıch ihrer Wahl eines (Gjatten frel. S1ıe kann aber NUr mıt
Noomı ( ’ und 03S In eıner Famılıe bleıben, wWenn 03S 1ImM Hınblick
auf Noomı als oel und 1im Hınblick auf Kut als bestätigt wırd Insofern bleibt
auch dıe Aussage VON S13 _ Wwenn der erste 06 dich lösen will, gul, mag
dich lösen‘ in der Schwebe. Im Hınblick auf die oben vorgeschlagene Deutung, dıe
auch in 4,5 och nıcht direkt VOoN Heırat spricht, sondern VO Erwerb des Feldes Elı-
meleches VON bZw. über Rut, funglert 313 als Scharnierstelle für dıie Zweideutigkeit
des es oel Wer das Geullah-Geschäft mıt Noom1 eingeht, der "handelt‘ sich
auch dıe Zukunft mıt Rut eın UUnd diese ist VONn der Heiırat mıt Boas und der erhofften
Zeugung eiınes männlhchen Erben für das Feld Elımelechs überschattet.
Aus dieser Perspektive rückt dıe Interpretation des Verses 4,5 durch dıe e bIs auf
den abschlıeßenden höste Satz wiederum in dıie Nähe des oben vorgeschlagenen
| Die Möglıichkeit, daß der erste Goel bereıits verheiratet ist und nıcht ohne weiteres eine zusätzliche FEhe

eingehen kann, wird Im ext nıcht thematisiert. Es bleıbt auch unklar, ob NMERN verheiratet ist oder Kınder hat.
Diesbezügliche Überlegungen sınd für dıe Dıskussion die rechtliche Lage im Rutbuch wohl aum weıter-
führend



Verständnisses Werden nämlıch dıe beiden Infıinıtive ktesasthai beiıdemale relatıv
unspezıfisch mıiıt erwerben interpretiert und nıcht ersten Fall mıt erwerben und

Zzweıten Fall pragnant mıt erwerben SA Gattın ann der Erwerb VON Kut
noch Kontext des oel Verständnis ohne Konnotatıon VoNn Heırat verstanden
werden. Erst höste Satz nde VON 4’ kommt Du der erste oel als künftı-
CI Gatte 1 den Blıck Damıt begınnen jedoch wieder dıe oben bereıts angestellten
Überlegungen ZU Vergleich zwıschen erstem oel und Boas als oel Demgegen-
ber erweIıst sıch die obıge Interpretation VON 4, miıt der Aussage VON 13 durchaus
als vereinbar wWEENNn INan davon ausgeht daß erstens die Ausübung der oel Funktion
nıcht [1UT Noomı1ı sondern auch KRut betrifft daß Vers 13 OD ausschließlich V  _
der diesem Kontext betroffenen Person Kut sprechen ann /weıtens muß noch
beachtet werden daß der erste oe] SCATICT.: Funktion Rut nıcht notwendigerweise
heiraten muß 0AaS hingegen sollte dieses ecCc zugesprochen bekommen g1bt
erkennen daß zugleich mıiıt der Ausübung dieser Funktion uch Rut heıiraten wolle
Der rechtlich problematische Fall besteht der Konstellatıon daß der erste Goel VON
SCINECIM ecC Gebrauch macht während 03aS hingegen ZU selben Zeıtpunkt Rut die
infolge des Geullah Geschäfts dem Rechtsbereich des ersten (Gjoels zuzurechnen
WAarc heiraten würde Eıne eıitere Jextstelle dıe die Lesung VoNn €  > beein-
flußt haben könnte SInNd dıie Vers
(2) Rut Of
In ruft 03aS dıe Altesten und das Volk Jor als Zeugen dafür auf. daß sıch
die Reihenfolge der männlıchen Erben Elımelechs dessen Söhne Kıljons und
Machlons als oe] einfügt Aus der and Noomıiıs myd (vgl 5) habe dieses
Goel]l Recht übernommen Vers fährt aber nıcht WIC mıiıt der Phrase
Frwli fort sondern mıiıt WSM [-Frwt und auch Kut wobe!l Rut diesem Fall direktes
Objekt der Verbalaussage ich kaufte aNyLV 1ST Freilich 1st bezüglich
beachten daß das erh anyLy gegenüber spezıfizıert 1ST Es geht CIn oel-
Geschäft das Noom1 und Rut betrifft Zugleich nımm: 03aS Rut für sıch E: Frau (Iy
I° 10) 1€eS entspricht SCINEM Versprechen gegenüber Rut und der öffentlichen
Versammlung Der Vorgang wırd mıiıt dem Verb gnh bezeichnet da die Heırat uts
Fall 03aS direkt mıiıt SCINCM oe] Amt verbunden 1ST Er hat nämlıch /usammen-
hang des Iransfers des oel Rechtes VOM ersten oel auf Person Ööffentlich
bekundet VO  —$ Rut das oe] Recht erwerben indem dem Toten Namen
erstehen äßt WAas Ssovıiel heißt WIC Rut ZUr Frau nehmen und mıt iıhr für
männlıchen Nachkommen SOTSCH Dieser wıederum wırd rbe des Grundstückes
Elımelechs werden
In diesem Fall wiırd auch dıe Bedeutung der Präposıtion (4 5) deutlich DIe
Phrase die Von diesem Präpositionalausdruck bis Phrase den Namen des
Toten auf SCIHNECIN rbe erstehen lassen bezieht sıch zunächst auf das Goelverfah-
IchH das 03aS anstrebt beginnend bel Rut DIie Heırat VOon Boas und Rut 1ST freilich das
legıtime Miıttel diese Form des Goelrechtes die Wege leiten und den Erbvor-
San des Feldes Elımelches auf 1ICcCH Sohn vVvon Boas und Rut fixieren DIe Heırat

U7



mıt Rut 1st freilich erst der Anfang diıeser Erbfolge, S1E ist auch das e1igentliıche
Movens, sıch Boas derart für den Transfer des Geullah-Geschäfts einsetzt.
Aber TSTI dıe Geburt eines männlıchen Nachfolgers kann diese Rechtsfigur endgültiıg
Wırkliıchkeit werden lassen. Wenn uch Boas schrıittweise und geschickt für den Irans-
fer des Goelrechtes argumentiert, spielt mıt offenen en und verschweigt dem
ersten oe] keineswegs seine künftigen Pläne Der Rechtsvorgang im lor bedarf
keiner besonderen Irıcks und Taktıken, das Ergebnis wırd VOIN den Sachverständigen‘
iIim lor nıcht als schlaue Überlistung gekennzeichnet. Sıe wünschen BOAas für seıne
künftige Verbindung mıt Rut vielmehr Glück und Nachkommenschaft (431 ]
Der männliche Nachkomme ist ZU Zeıtpunkt des Iransifers noch nıcht direkt in
Aussıcht Zudem ist ıne Eheschließung nıcht (jarant für Nachkommen. Demzufolge
ist uch Von Bedeutung, daß der Verzicht des ersten oel auf se1in Geullah-Geschäft
Ööffentlich 1mM lor bekannt gemacht worden iıst und dort uch für dıe Zukunft bezeugt
werden annn uch 1Im Falle eıner kınderlosen Ehe zwıschen Boas und Rut kann der
erste oe]l nıcht mehr auf se1n ursprünglıches eCc zurückgreıfen, als nächster Ver-
wandter Elimeleches die Vormundschaft über Noomı1ı einem späteren Zeıtpunkt eiIn-
zufordern. Fın für allemal ist dieses Problem mıt der Geburt und Ex1istenz eines männ-
lıchen Nachkommen AaUus der Verbindung 0AaS und KRut gelöst. Das uch Rut ze1gt In
der lıterarıschen Gestaltung dieses Geburtsereignisses ıne auffällige theologısche
Pointe. der im folgenden och nachgegangen werden soll

HWH chenkt Leben

Der ers 4.13 beschreıbt In geraffter Form die Heırat VON 0AS und Rut SOWIE dıe
Geburt eines Sohnes. Dabe!1 wiıird die Empfängnı1s des Sohnes als Geschenk (Gottes
gekennzeıchnet, WYIn HWH hrywn und HWH gab ihr k mpfängnis
(Schwangerschaft)”. Damıt ist OIffenbar, dalß HWH das Vorgehen 03aS und uts gul
he1ißt Diese Aussage stellt in der Erzählwelt iıne Besonderheit dar. ährend nämlich
ott In Form VOIl HWH der Elohim oder Schadday!” im uch Rut des Ööfteren
vorkommt., wiırd Gott mıt Ausnahme VoNn 413 überall in der Perspektive der Erzähl-
gestalten, in direkter oder indirekter Rede, erwähnt.!8 Allein In 4,13 wird
Jenseits der verschıedenen Perspektiven der kErzählfiguren angeführt. Der Effekt dieser
Jextgestaltung, in der natürlich dıe Persepktive des FErzählers ZU Ausdruck kommt,
verleıiht diesem Vers besonderes Gewicht. Er repräsentiert gleichsam den Fixpunkt der
Aussagen über Gott Auf ıhn hın sınd alle Wahrnehmungen des (jottes Israels hın
konzentrieren. Muß Noomı ihr Unglück, zunächst die Hungersnot, dann den Tod ihres
Gatten und ihrer Söhne, schlıeßlich ihr Wiıtwendasein 1im Horizont des ırkens

| YHWH kommt In 168213172 DIS): 2,4(bıs). 12(bıs).20; 313 4,11.12.13.14 VOT, Elohim In s  18);
212 und chadday Inj

| Eine besondere nehmen €] dıe Gebete, Fürbitt- und Dankgebete, Im Buch Kut eın Fürbittgebete
finden sich in 1,8f; Z 3,10: 4, 1-12; Dankgebete In 2,19f und 4,14 Zur Bedeutung des Gebetes im Buch
Rut sıehe Ompson, M.E. New Life Amıd the 1en Corn The Book of Ruth, 65 (1993) 197-210.
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YHWHs deuten denn für ıne Israelıtin g1bt keine andere Alternative.
cheınt dies für ine noch dazu nıchtisraelitische Person WwWI1Ie Rut er Orpa) keıine
besonders anzıehende Perspektive VO ott Israels SseIN. Diese Sıcht der Dinge teılt
uch Noomıi, WEn S1e iıhre Schwiliegertöchter ihrem ott nach Hause schicken 111
( , Freilich bıttet Noomıi uch unter diesen Umständen eINZIEg und alleın YHWH,
möge den Schwiegertöchtern Glück für ihre Zukunft schenken 1,9) Um mehr
überrascht die Entscheidung Ruts, In diese Bezıehung YHWH ohne Ausflucht ein-
zustimmen ( ‚ Zugleich weıß sıch Kut dabe1 uch auf Gedeih und Verderb mıt
Noomı verbunden. Wenn der Tod als Scheidungslinie zwıschen Noomı1ı und Rut an  —-
sprochen wird, WEeNnNn hingegen dem oten durch den Goel-Vorgang sein Name rest1i-
tujert wiırd, erweılst sich dıie Ruterzählung als Zeugn1s der lebensschenkenden raft
YHWHs / war hat YHWH Kraft über Leben und 10d (Weısh 16,13: SIr ,  '
dennoch hat ott keine Freude Untergang der Lebenden (Weısh 1.15) Denn
HWH hat Rut Empfängnis geschenkt, daß S1E gebar Damıt ist uch Noomı1ı
Leben zute1] geworden (Rut E1
In diesem /usammenhang muß auf folgende übertragene Redeweise aufmerksam
gemacht werden: Noom1 wurde ın Obed nıcht e1in Sohn im genetischen Verständnis
geboren. Die Geburt Obeds kann auch nıcht den tragıschen Tod Elımelechs und seiner
Söhne in Vergessenheit drängen. Wenn diese VErTrSaNSCHNCH tragıschen Schicksals-
schläge nıcht umkehrbar sınd und die Geburt eines Sohnes aQus einer ucn Beziehung
einer Jungen Wıtwe mıt einem Mann nıchts Außergewöhnliches darstellt, muß gefiragt
werden, welche Beweggründe den Erzähler geleıtet aben, das Geschehen VOoN Noom1ı
und Rut als besonders hoffnungsvolle Zeichen YHWHs deuten. Der rund dafür
lıegt meılines Eirachtens in der exemplarıschen Vorgehensweise Noomıs. uts und
03aSs Alle dreı befinden sıch Begınn in einer schwierigen Ausgangslage: Noomı1ı
als Wıtwe ohne Söhne ist dem oe]l verpflichtet. Rut, Wıtwe und Nichtangehörige der
Sippe Elimelechs, ist auf einen oe] angewılesen, kann S1e noch mıt einer Heırat
rechnen. 03aSs ist bloß zweıter oel Die Überwindung diıeser ungünstıgen Ausgangs-
lage geschieht auf dem Hıntergrund des Rechtsempfindens und der Rechtsanwendung
dieser dreı Erzählfiguren. Während bel Noomı und Boas, beıde AdUus Bethlehem, VOoNn
vornherein deutlich Ist, daß S1IE dem in Bethlehem tradıerten Recht, das Sıtten und
Bräuche mıteinschließt, Anteıl haben, ist Rut, dıe Moabiterin, zumiındest anfangs noch
autf die Belehrung Von Noomı angewlesen 1-5)
Dieses Rechtsempfinden ruht textintern ‚War nıcht dırekt auf einem geschrıebenen
Recht auf, entspricht aber be]i näherem Vergleıch den Rechtssammlungen und „erzäh-
lungen des Pentateuch.!° Dem uch KRut ist nıcht daran gelegen, dıe Rechtshinter-

Vgl die obigen Erörterungen; Von er erscheımmnt mır nıcht egeben, Von einer egengeschicht: ZU|!  3
So;  nten Gemeindegesetz des Dtn 23,4-7 sprechen wıe z.B Braulıik, G., Das Deuteronomium und die
Bücher 1)0b, Sprichwörter, Rut. Zur Trage er Kanonitziıtät des Deuteronomiums, In Zenger, E Dıie ora
als Kanon für en und Chrısten, HBS 10, reiburg, Base]l 1995, 61-138, BEOS=12ZE Auch dıe Fın-
schätzung Ruts als Kontrastgeschichte ZUT sogenannten Ablehnung von vermischten Heiraten In Esr Of: Neh
42 19; 3,23-27 hat 'aum Anhaltspunkte, WwIıe seıit einiger eıt wiıederholt betont wiırd, vgl z.B. Frevel,



gründe aufzuzählen. Nur in einem Fall] wırd eın Rechtsbrauch erklärt (4,7) 1€eS
he1ißt aber noch nıcht, daß das Rechtsempfinden, das in Bethlehem beheimatet ist, dem
schrıiftlichen Recht nachrangig bzw untergeordnet ist. gleichsam eın Recht nıedriger
Stufe Man ann nıcht Von eıner perıpheren, zurückgeblıebenen RechtspraxIis 1Im uch
Rut sprechen und behaupten, das ec der Pentateuchsammlungen se1 Aus-
druck einer höheren, in den städtischen Zentren beheimateten Rechtskultur. Vıielmehr
erweıist siıch das uch Rut als Hoffnungszeichen dafür, daß dıe bethlehemitische wIıe
auch israelıtische Rechtstradition VO  —_ Mensch Mensch, V Ol Famılıe Famılıe
überliefert, praktızıert und schließlich auch Jlor Ööffentlich bezeugt wırd
In diesem /usammenhang erfährt uch dıie Kennzeichnung uts als Moabiterin Bedeu-
tung.* uch für ıne Nıcht-Bethlehemiuterin, bzw. Nıcht-Judäerin/Israelıitin ist diese
Rechtstradıtion Von Relevanz. Insofern Rut dieser Sanz anhängt, wiırd diese Recht-
stradıtion auch für Ss1ie Z lebensspendenden‘ Quell, der alleın in YHWH gründet.
Freilich muß sıch Rut, die Moabıterın, VO Anfang VONn Moab und seinem ott
DZW. seinen (jÖöttern abwenden und sıch Sanz und Salr für und se1in Volk ent-
scheiden Rut wird auch dann och als Moabıterın, und nıcht als Israelıtin in
Erinnerung behalten. Ihr Sohn bed hingegen geht in die Genealogıe der Israelıten eın
(4,1 LA/E22)3:
Wenn schlıeßlich die Ruterzählung durch dıe Genealogıe in 4,17*-22 ıne Verbindung
ZUT Daviıdsgeschichte herstellt, omm darın der außergewöhnlıche Erwählungsweg
Hs mıt seinem Volk ZUum Ausdruck. Die Ruterzählung g1bt erkennen, welch
glückliche Fügung HWHs sıich hıinter der Genealogieabfolge 03S und Obed VeT-

bırgt Auch dıe Abfolge der Bethlehemiuiter Isaı und Davıd ist nıcht Ergebniıs einer FErb-
folge ater und erstgeborener Sohn Wıe Sam darlegt, geschieht dıe
Erwählung Davıds, des s1ıebten Sohnes Isals, ZU Könıg ber 9anz Israel alleın durch
dıe Erwählung YHWHs., vermiuittelt durch den Führer und Rıchter Samuel. In beıiden
Fällen werden die ehrwürdigen Rechtstradıtionen und -bräuche nıcht außer Kraft
gesetzl. Vıiıelmehr bringen Menschen, dıe dem Ursprung israelıtiıscher Rechts-
kultur anhangen, dıe lebensschenkende Kraft israelıtischer Rechtstradıtionen ber die
renNzen Bethlehems und Israels hinaus ZUM Leuchten

GNE:. Das Buch Kut (Neuer Stuttgarter KOommentar. Altes 1estament 6), Stuttgart 1992, 338 Charbe! }, Rut
(NEB 33). ürzburg 1994,
Kut wird in 4.22; und 4,5.10 als Moabiıterin gekennzeichnet.
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